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Keine Aussage

Kein Effekt vorhanden

Effekt ist inädequat nachgewiesen (*)

Effekt ist nachgewiesen

Effekt ist ausreichend nachgewiesen

(*Studienlage widersprüchlich, Studien nicht 
aussagekräftig, zu wenige Studien für seriöse 
Aussage)
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Fazit aus über 20 Jahren Forschung 

Es gibt keine wissenschaftlichen Belege 
für eine Gesundheitsgefährdung 

aufgrund von Mobilfunkstrahlung bei 
eingehaltenen Grenzwerten. Die 

Weltgesundheitsorganisation WHO, die 
EU, die Schweiz und eine Vielzahl 
nationaler Gesundheitsbehörden 

kommen deshalb zum Schluss, dass die 
geltenden von der WHO empfohlenen 

Grenzwerte die Bevölkerung aus-
reichend schützen.

ENTWARNUNG DER WISSENSCHAFT NACH ÜBER 20 JAHREN FORSCHUNG

Bei 5G werden in der Schweiz gleiche und ähnliche Frequenzbänder und dieselbe Signalstruktur eingesetzt wie bei 
anderen Mobilfunktechnologien. Deshalb unterscheidet sich die biologische Wirkung kaum und die bisherigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse haben weiterhin Gültigkeit. 

In den vergangenen 20 Jahren wurden immense Forschungsaufwände betrieben: 
Allein in Europa wurden weit über 100 Mio. Euro für Forschung zu Mobilfunk und Gesundheit ausgegeben.
An die 2’000 Studien wurden zur Untersuchung von biologischen und gesundheitlichen Effekten der Strahlung 
von Basisstationen und Mobiltelefonen durchgeführt.
Die Studien stammen aus unterschiedlichsten Forschungsprogrammen (öffentlich finanziert, industrieunterstützt, 
NGO-getragen oder von Länder- und EU-Programmen).

Die umfangreichen Forschungsergebnisse wurden von verschiedenen nationalen und internationalen Experten-
gruppen analysiert und bewertet. Keine dieser Expertengruppen hat bisher belastbare Hinweise für gesundheitliche 
Wirkungen von Mobilfunkantennenstrahlung festgestellt, wenn die geltenden Grenzwerte eingehalten werden. 
Die folgende Grafik bietet einen zusammenfassenden Überblick über die wissenschaftlich festgestellten Effekte.

DIE STRENGEN SCHWEIZER AUFLAGEN GELTEN AUCH FÜR 5G 

Die gesetzlichen Grenzwerte sind technologieneutral und gelten für 5G genauso wie für alle bisherigen Mobilfunk-
technologien. Die Schweizer Standards sind sehr hoch und bieten den besten Schutz: 

Internationale Standards beim Gesundheitsschutz: Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die EU, die Schweiz 
und eine Vielzahl nationaler Gesundheitsbehörden halten fest, dass die europäischen Immissionsgrenzwerte die 
Bevölkerung ausreichend schützen. In der Schweiz dürfen diese Grenzwerte nicht überschritten werden. 

Vorsorgeprinzip als Schweizer Zusatzschutz: In der Schweiz gilt zusätzlich zum Gesundheitsschutz ein Vorsorge-
schutz, der die Gesundheit von Menschen und Tieren vorsorglich vor heute noch nicht bekannten potenziellen 
Risiken schützt. In der Schweiz gelten 10-mal strengere Grenzwerte an Orten, an denen sich Menschen dauernd 
aufhalten, als in der EU. Und zwar für alle Mobilfunktechnologien. 

Strenge Verfahren und Messmethoden: Die Beurteilungsverfahren bei der Bewilligung sowie die Messmethoden 
nach Inbetriebnahme einer Mobilfunkanlage sind in der Schweiz strenger als im Ausland.

In der Summe hat die Schweiz somit die weltweit strengsten Auflagen für den Mobilfunk.


